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Zusammenfassende Erklärung zur 15. Flächennutzungsplanänderung
„Aufhebung der 7. Flächennutzungsplanänderung"
gem. § 6a Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)

1. An lass und Ziel der Planung

lm Rahmen der 7. Flächennutzungsplanänderung erfolgte für das gesamte Gebiet der
Gemeinde Lasbek eine Steuerung für Windenergieanlagen, basierend auf dem damali-
gen Regionalplan von 1998. Zusätzliche Windenergieanlagen sollten nur in diesem Ge-
biet errichtet werden, womit die 7. Flächennutzungsplanänderung eine Konzentrations-
wirkung für das gesamte Gemeindegebiet erzeugt. Die RWE Brise Windparkbetriebsge-
sellschaft mbH beabsichtigt das Repowering des Windparks durch vier leistungsstärkere
Windenergieanlagen. Das geplante Vorhaben befindet sich innerhalb des neuen regio-
nalplanerisch festgesetzten Vorranggebietes. Jedoch stehen die Darstellungen der 7.
Änderung des Flächennutzungsplanes dem Vorhaben entgegen. Die Anlagen sollen
außerhalb der in der 7. Flächennutzungsplanänderung dargestellten Konzentrationszo-
ne liegen.

Die Gemeinde Lasbek hat sich daher für die Aufhebung der 7. Flächennutzungsplanän-
derung im Rahmen der 15. Flächennutzungsplanänderung entschieden. Mit der Fort-
schreibung des Regionalplanes zum Thema Windenergie 2020 hat sich die rechtliche
Lage zur Standortsteuerung von Windenergieanlagen in der Gemeinde Lasbek geän-
dert. Trotz der 7. Flächennutzungsplanänderung ist durch das neuere und höherrangige
Recht der Regionalplanung die Vorranggebietskulisse im Regionalplan für Standortent-
scheidungen maßgeblich. Langfristig besteht für die Gemeinde Lasbek gem. § 1 Abs. 4
BauGB ein Anpassungsgebot der kommunalen Planung an die Ziele der Raumordnung.
Mit der Aufhebung der 7. Flächennutzungsplanänderung durch die 15. Flächennut-
zungsplanänderung kommt die Gemeinde Lasbek diesem Anpassungsgebot frühzeitig
nach.

2. Verfahrensablauf

Aufstellungsbeschluss 05.10.2021
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 17.11.2021
Frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB 13.01.22

bis
14.02.22

Bekanntmachung der frühzeitigen Beteiligung gem. 05.01.2022
§ 3 Abs. 2 BauGB
Frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 13.01.22

bis
14.02.22

Auslegungsbeschluss 07.07.2022
Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB 18.08.22

bis
23.09.22

Bekanntmachung der Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 10.08.22
BauGB
Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB 18.08.22

bis
23.09.22
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Wiederholung Bekanntmachung der Beteiligung
gem. § 4 Abs. 2 BauGB

05.10.2022

Wiederholung Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB 13.10.22
bis
14.11.22

Feststellungsbeschluss 07.12.2022

3. Berücksichtigung der Umweltbelange

Wie in der Begründung und im Umweltbericht dargelegt, wurden die mit den Planabsich-
ten verbundenen Auswirkungen und die Vereinbarkeit mit den verschiedenen Belangen
der Umwelt untersucht. Da durch die 15. Flächennutzungsplanänderung keine neuen
Bauvorhaben vorbereitet werden sind Auswirkungen, die nicht ausgeglichen werden
können, nicht vorhanden. Auch die Betrachtung der übrigen Schutzgüter lässt nicht sol-
che Beeinträchtigungen erkennen, die gegen die 15. Flächennutzungsplanänderung
sprechen.

4. Berücksichtigung der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) erfolgte, pa-
rallel zur frühzeitigen Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB, durch eine öffentli-
che Auslegung als Aufhebung der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes. Hierbei
wurden seitens der BürgerInnen Anregungen hinsichtlich der Auswirkungen auf Natur
und Umwelt, insbesondere Biotopstrukturen und Artenschutz, das Schutzgut Mensch,
insbesondere lmmissionen und Erholungsfunktion sowie das das Landschaftsbild vor-
gebracht. Die eingegangenen Stellungnahmen wurden geprüft, abgewogen und ent-
sprechend des Abwägungsergebnisses in die Planung eingestellt. Im Rahmen der früh-
zeitigen Behördenbeteiligung erging seitens des Ministeriums für lnneres, ländliche
Räume, Integration und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein sowie des Kreis
Stormarn die Anregung, dass die lnhalte eines Flächennutzungsplanes nicht als Sat-
zung aufgehoben werden können. Entsprechend des Vorschlages des Ministeriums
wurde das Verfahren daher als 15. Flächennutzungsplanänderung „Aufhebung der 7.
Änderung des Flächennutzungsplanes" weitergeführt. Da An lass und Ziel der Planung
unverändert blieben und die Behörden und die Öffentlichkeit wurden davon unterrichtet
wurden, war diese Änderung vom Vorentwurf zum Entwurf zulässig. Zudem gingen
Hinweise zum Umfang des Umweltberichtes, Sicherung von Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen für den Bestandswindpark, Waldabstand, Denkmalschutz, Gewässern und
Oberflächenentwässerung sowie Baugrundverhältnissen ein. Die eingegangenen Stel-
lungnahmen wurden geprüft, abgewogen und entsprechend des Abwägungsergebnis-
ses in die Planung eingestellt.

Die öffentliche Auslegung des Planentwurfes gem. § 3 Abs. 2 BauGB fand zeitgleich mit
der Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB staff Von den Bürgern wurden
keine Stellungnahmen vorgebracht. Seitens der Träger öffentlicher Belange wurden
Stellungnahmen hinsichtlich Raumordnung, redaktionelle Anregungen zu Form und In-
halt von Begründung und Umweltbericht, Waldabstand, Denkmalschutz, Gewässern und
Oberflächenentwässerung sowie Baugrundverhältnissen vorgebracht. Al le Stellung-
nahmen wurden geprüft, abgewogen und entsprechend des Abwägungsergebnisses in
die Planung eingestellt. Zudem wies das Ministerium für lnneres, ländliche Räume, In-
tegration und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein auf einen Fehler der Be-
kanntmachung für die Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB hin. Am erfolg-
te die 05.10.22 Bekanntmachung daher erneut. Vom 13.10.22 bis 14.11.22 wurde die
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öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB wiederholt. Stellungnahmen von Bürge-
rinnen gingen in beiden öffentlichen Auslegungen nicht ein.

Gemeinde Lasbek

Lasbek, den 4O 2o2 3

Bürgermeister
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